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Lobbyregister
für die Interessenvertretung gegenüber dem 
Deutschen Bundestag und der Bundesregierung

Detailansicht des Registereintrags

Beratungs- und Unterstützungsstelle für Medizin und
Transgender

Aktuell seit 05.06.2023 23:29:42

Freischaffende Beratungs-und Unterstützungsstelle für Medizin und Transgender, Frauen und

Kinderrechten

Angaben teilweise verweigert

Registernummer: R006028

Ersteintrag: 05.06.2023

Letzte Änderung: 05.06.2023

Jährliche Aktualisierung: –

Tätigkeitskategorie: Beratungsunternehmen, selbständige Beraterin 

oder selbständiger Berater

Kontaktdaten: Adresse:

 Bielefelderstr. 75

 44652 Herne

Deutschland

Telefonnummer: +4901632617313

E-Mail-Adressen:

tluedwitz@gmail.com

Webseiten:

https://till-dr-luedwitz.jimdosite.com/

Jährliche finanzielle Aufwendungen im Bereich der Interessenvertretung:
Angabe verweigert

Begründung der Verweigerung der Angaben:

Die Beratungsstelle wird vom Direktor selber finanziert

Anzahl der Beschäftigten im Bereich der Interessenvertretung:
1 bis 10

https://till-dr-luedwitz.jimdosite.com/
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1.  

Vertretungsberechtigte Person(en):

Till. Dr. Lüdwitz Dr.Lüdwitz 
Funktion: Direktor der Beratungs- und Unterstützungsstelle für Medizin und Transgender

Telefonnummer: +4901632617313

E-Mail-Adressen:

tluedwitz@gmail.com

Beschäftigte, die Interessenvertretung unmittelbar ausüben (0)

Beschreibung der Tätigkeit sowie Benennung der Interessen- und 
Vorhabenbereiche

Interessen- und Vorhabenbereiche (19):
Berufliche Bildung; Hochschulbildung; Schulische Bildung; Sonstiges im Bereich "Bildung und 

Erziehung"; Diversitätspolitik; Familienpolitik; Geschlechterpolitik; Kinder- und Jugendpolitik; 

Rechte von Menschen mit Behinderung; Religion/Weltanschauung; Seniorenpolitik; Sonstiges im 

Bereich "Gesellschaftspolitik und soziale Gruppen"; Arzneimittel; Gesundheitsförderung; 

Gesundheitsversorgung; Pflege; Sonstiges im Bereich "Gesundheit"; Sonstiges im Bereich "Soziale 

Sicherung"; Sicherung der Gesundheit im medizinischen Sektor, Prävention von Gesundheit und 

Krankheit und fachliche Transgenderberatung

Die Interessenvertretung wird selbst betrieben

Beschreibung der Tätigkeit:
Wir vertreten die Interessen von Transgendermenschen, Frauen und Kinder. Beraten und 

unterstützen im Bereich der Medizin mit alltäglichen Erkrankungen und Transgender, 

unterstützen bei dem Antrag der Names- und Personenstandsänderung, geschlechtsangleichende 

Maßnahmen, wir unterstützen in der Psychologenfindung für die Transition und Findung des 

Geschlechts.

Zudem bieten wir für Betroffene, Gesundheits- und Krankenfleger, MFA, Ärzte und Interessierte 

Fachseminare zum Thema Transgender, Aufbau und Funktion von Organen für Schule, Fakultäten 

und Unternehmen an.

Geradlinig vertreten wir die Interessen von Frauen und Kinder, insbesondere der Sicherung von 

Schutz von Kinder und Frauenrechte. Kinder sind unsere Zukunft und sie sollten als solches 

behandelt werden. Die Biologie schreibt das X und Y Chromosomen vor, welche uns den Weg der 

menschlichen Biologie verweist. Hierbei existieren nur zwei Geschlechter, auf ihnen beruht 

Transgender, Transgender, welches ein besonderes seltenes Phänomen darstellt. Nicht jeder ist ein 

Transmann und nicht jeder ist eine Transfrau. Wissenschaft darf nicht geleugnet werden, das ist 

grundlegend falsch, weil Wissenschaft anzeigt ob etwas so ist oder nicht, in dem Fall der 

Geschlechter steht die wissenschaftliche Biologie im Vordergrund. Wir möchten jedes Recht 

vertreten und müssen aber bei der Etablierung von Akzeptanz von geschlechtlicher Vielfalt auf 

Menschenrechte achten. Insbesondere steht hier die kulturelle Vielfalt eine Rolle, da im 

Selbstbestimmungsgesetz jeder Mensch auf der Erde bereits Betroffen ist, was bei manchen 

weitreichende Folgen hat oder hatte. Es wird herzlich begrüßt, wenn die Lobby für 

Faktenaufklärung im Bereich Transgender wächst. 
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2.  

3.  

4.  

5.  

Prävention und Kinder sind daher an erster Stelle und sind unsere Zukunft. Jedes Gesetz soll und 

wird einen Menschen schützen, sie dürfen nur nicht stets verändert oder abgeschaltet werden. Das 

Transsexuellengesetz ist ein Schutz für Transgender und Intertransmenschen, welches von einem 

deutschen Staatsrecht/Gericht besiedelt wird, wobei der betroffene dann mit fug und recht seine 

Namens-und Personenstandsänderung erhalten wird und durch dessen Gesetz geschützt wird. Ein 

Selbstbestimmungsgesetz, möchte dass jedes Jahr die Namens-und Personenstandsänderung 

erlaubt wird, dass  Männer mit Frauen in einer Umkleide und ähnliches dürfen, Kinder ihre Eltern 

verklagen können, und leichteren Zugang zu Hormone und Operation erhalten. All dies ist nicht 

mit dem Gesetz, dem menschlichen Wissen und moralien vereinbar. Wir müssen lernen und 

akzeptieren, dass träume manchmal träume bleiben und dass nicht immer alles auf einem selber 

zutrifft, manche Entscheidungen können fatale folgen mit sich bringen.  Ein kleiner Kinderkörper, 

ist noch in der Wachstumsphase und Operation oder Hormone stören diesen biologischen Zyklus 

und bringen Nebenkomblikationen, welche verheerend für die Zukunft des Kindes sein können. 

Dies reicht bis hin zu Organischenschäden, welche schleichend und langsam auftreten. 

Wir wünschen uns, dass jeder seine erfüllbaren wünschen erhält, nun dürfen wir aber nicht die 

Wahrheit aus dem Augenschein verlieren. Wissenschaft ist hier einst der größten Beweise, die es 

jemals in der menschlichen Geschichte und Revolution gegeben hat. Vereine müssen auch gehört 

werden, sollten aber nicht aktiv zur Aufklärung von Selbstbestimmung, Transgender oder 

Transition beitragen. Falschmeldungen kursieren am meisten und tragen erheblich dazubei, dass 

das Klima unter den Menschen schlechter wird. Eine Akzeptanz kann niemals erzwungen werden, 

auch nicht mit Strafen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre Beratungs- und Unterstützungsstelle für Medizin und Transgender 

Till. Dr. Lüdwitz 

Freischaffender Fachberater für Medizin und Erkrankung, Transgender und 

Geschlechtsangleichung, Prävention und Förderung von Gesundheit, soziale Sicherung im Alter, 

MBA in eigenständiger Arbeit

Angabe konkreter Gesetzesvorhaben (5):
Selbstbestimmungsgesetz ändern und Sicherung von Rechten von Frauen und Kindern 

gewährleisten

Transsexuellengesetz instand halten und die Abschaffung verhindern

Hormonvergabe und Geschlechtsangleichung erst ab 18 Jahren erlauben

Selbstbestimmungsgesetz darf nur die Namensänderung beinhalten und keine Rechte der 

Menschen beeinflussen. Das Selbstbestimmungsgesetz und Paragraf 45 b können 

zusammengeführt werden

Gesetzessicherung von Schutz für Frauen und Kinder, Sicherung von förderbaren Elementen 

wie fachliche Frauen- und Kinder Beratungs-und Unterstützungsstellen und Schutzhäuser

Auftraggeberinnen und Auftraggeber (2)
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2.  

Beratungs- und Unterstützungsstelle für Medizin und Transgender 
Freischaffender Berater

Kontaktdaten:
Adresse:

 Bielefelderstr. 75

 44652 Herne

Deutschland

Telefonnummer: +491632617313

E-Mail-Adressen:

tluedwitz@gmail.com

Webseiten:

https://till-dr-luedwitz.jimdosite.com/

Vertretungsberechtigte Person(en):
Till Dr.Lüdwitz 
Funktion: Direktor der Beratungs- und Unterstützungsstelle für Medizin und 

Transgender

Telefonnummer: +491632617313

E-Mail-Adressen:

tluedwitz@gmail.com

T. Dr. Lüdwitz   Till.. Dr. Lüdwitz  

Zuwendungen oder Zuschüsse der öffentlichen Hand

Angabe verweigert

Begründung der Verweigerung der Angaben:
Zurzeit keine Zuwendung oder Zuschüsse

Schenkungen Dritter

Angabe verweigert

https://till-dr-luedwitz.jimdosite.com/
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